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Stellungnahme zum Entwurf 
uBundesgesetz betreffend Versuche an lebenden Tieren 
(Tierversuchsgesetz 1988)U 

Vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung erhielten 
wir oben genannten Entwurf zur Stellungnahme. Wir erlauben uns, 
Ihnen unsere Stellungnahme in 25-facher Ausfertigung zu über­
senden. 

Wir ersuchen um entsprechende Berücksichtigung und empfehlen uns 

mit freundlichen Grüßen 

österreichisches 
Forschungszentrum Seibersdorf 
Ges.m.b.H. 

Beilagen: 
Stellungnahme (25x) 
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ÖSterreichisches Forschungszentr 

(f) Seibersdorf 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf: 

INSTITUT FUR BIOLOGIE 

1988 06 30 
BL/R. Hru/Cl 

"Bundesgesetz betreffend Versuche an lebenden 
Tieren (Tierversuchsgesetz 1988)" 

Generell ist zur Problemstellung des neuen Gesetzes anzu­
merken, daß uns die Notwendigkeit einer Novellierung wegen 
mangelhaften Schutzes der Tiere im Zusammenhang mit Tier­
versuchen (Vorblatt zum Entwurf) nicht gegeben erscheint. 
Auch im schon bestehenden Tierversuchsgesetz 1974 ist auf 
den Tierschutz umfassend Bedacht genommen worden. 

zu §3: 
Für die Festlegung der zUlässigkeit von Tierversuchen halten 
�vir einen Himveis auf die gesellschaftspolitischen posi ti ven 
Aspekte, die sich aus erfolgreichen Tierversuchen ableiten, 
für angebracht. Etwa mit der Formulierung: 
"§3. (1) Tierversuche sind für die Erhaltung und Wiederher­
stellung der Gesundheit des Menschen und der Intaktheit 
seiner Um�..,el t sO\vie unseres �'lissens von den Abläufen der 
Natur in vielen Fällen not\vendig und teilweise gesetzlich 
gefordert. Tierversuche dürfen durchgeführt werden, soweit 
sie zu einem der folgenden Zwecke unerläßlich sind und den 
Bestimmungen des II • • • • • . .  " 
Statt der Formulierung "zur Vermittlung wissenschaftlicher 
Ausbildung" (§3 (2), 1. d) schlagen wir vor "zur Vermittlung 
beruflicher Ausbildung", da damit dem Charakter der Ein­
schulung z. B. für Gefäßchirurgen oder Veterinärmediziner 
besser Rechnung getragen wird. (Dieselbe Formulierung trifft 
auch für §3 (2) 2. zu). 
§3. (1) lit. f sollte ihrem Sinn gemäß zweigeteilt werden in 
eine 
lit f) für die Produktion von Stoffen und 
lit g) für die Prüfung von Stoffen oder Produkten auf ihre 
Unbedenklichkeit für Leben oder Gesundheit von Mensch, 
Tier und Pflanzen. 
§3. (2), 2., lit. c) geh�rt durch ein logisches " und" mit 
lit. a) und mit lit. b) verbunden. 
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zu §6: 
Zu lit. cl: Die Forderung einer "artgerechten " Haltung 
sollte durch die Forderung nach einer "der Gesundheit und 
dem Wohlbefinden angemessenen Haltung unter Ber�cksichti­
gung ihrer Art" ersetzt \verden. Eine artgerechte Haltung im 
strengen Sinn des Wortes ist bei keinem Heimtier und bei 
keinem landwirtschaftlich gehaltenen Tier gegeben und si­
cher auch nicht bei den Labortieren Ziel des Gesetzgebers. 

zu §8: 
Um einem wettbewerbsfeindlichen Zeitverlust vorzubeugen, 
der zur Abwanderung von notwendigen Tierversuchen (Z.B. 
toxikologische Pr�fungen) in andere Länder mit niedrigerem 
Tierschutzstandard f�hren �rde, �nschen wir eine Festset­
zung einer Haximalfrist f�r die Bearbeitung eines Antrages 
von 6 i'Jochen, bei dessen Ausbleiben ein Antrag automatisch 
als genehmigt anzusehen ist. 

zu §9: 
Eine Erweiterung des Pkt. 2 zur klareren Darstellung 
scheint uns sinnvoll, etwa: 
"sonstige Tierversuche, die auf Grund gesetzlicher Vor­
schriften und richterlicher Anordnung durchzuf�hren sind. 
Insbesondere sind dies nach erprobten und wissenschaftlich 
anerkannten Verfahren durchgef�hrte pr�fungen auf Unbeden­
klichkeit von Stoffen und Produkten f�r Leben und Gesund­
heit von Mensch, Tier oder Pflanzen. " 

zu §12: 
F�r den Titel des III. Abschnittes schlagen wir die positive 
Formulierung "Durchf�hrung von Tierversuchen " vor. 

zu §13: 
Zu (2) halten wir eine Einschränkung des �berpr�fenden 
Personenkreises von "sachkundigen befähigten Personen " 
auf "sachkundige, befähigte, in einem öffentlich rechtli­
chen Dienstverhältnis stehende Personen " f�r notwendig, um 
die vertrauliche Behandlung der bei der Überpr�fungstätig­
keit offengelegten Informationen zu gewährleisten. 
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zu §19: 
Generell halten wir die Strafsätze im Vergleich zur Straf­
tandrohung bei anderen mit Geldstrafen belegten Delikten 
für unverständlich hoch. 

zu §2 2: 
Zur Zuständigkeit des Bundesministers für Arbeit und Sozia­
les: Hier ist offensichtlich nicht §19, sondern §20 gemeint. 

Wir ersuchen um eine entsprechende Berücksichtigung und 
empfehlen uns mit vorzüglicher Hochachtung 
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